
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Rechtsordnung
Schlagworte Internationale Rechtshilfe, Organisation der Bundesrechtspflege
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Nadja
Bühlmann, Marc
Frick, Karin
Heer, Elia
Hirter, Hans

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Nadja; Bühlmann, Marc; Frick, Karin; Heer, Elia; Hirter, Hans 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Rechtsordnung, Internationale
Rechtshilfe, Organisation der Bundesrechtspflege, 1990 - 2019. Bern: Année Politique
Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss,
abgerufen am 24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Äussere Sicherheit

3Rechtshilfe

9Strafrecht

9Privatrecht

10Grundrechte

10Innere Sicherheit

12Kriminalität

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
NDG Nachrichtendienstgesetz
NGO Nichtregierungsorganisation
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
EU Europäische Union
MROS Meldestelle für Geldwäscherei
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

GAFI (FATF) Groupe d'action financière (Financial Action Task Force)

DFJP Département fédéral de justice et police
DFF Département fédéral des finances
ONU Organisation des Nations unies
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
LRens Loi sur le renseignement
ONG Organisation non gouvernementale
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
UE Union européenne
MROS Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
CP Code pénal suisse
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

GAFI Groupe d'action financière

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Mit einer Totalrevision des Bundesgesetzes über das Schweizerische Institut zur
Rechtsvergleichung (SIR) beabsichtigte der Bundesrat, die Organisation des SIR an die
Grundsätze der Corporate Governance anzupassen. Hauptziel der Revision war die
Verkleinerung und gleichzeitige Verstärkung des grossen und unbeweglichen
Institutsrates, damit er in Zukunft ähnlich dem Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft
agieren und eine strategische Führungsfunktion wahrnehmen kann. Um eine flexible
und effiziente Institutsleitung sicherzustellen, wird die Institutsleitung mit dem
Institutsrat (9 Mitglieder) und der Direktion (3 Mitglieder) nur noch zwei schlanke
Organe umfassen. Zur wissenschaftlichen Unterstützung kann die Direktion zusätzlich
einen wissenschaftlichen Beirat einsetzen, dem jedoch eine rein beratende Funktion
zukommt. Ausserdem werden im Gesetz die gesetzlichen Aufgaben klar von den
gewerblichen Leistungen des Instituts getrennt und seine Unabhängigkeit in der
wissenschaftlichen Tätigkeit ausdrücklich verankert. Neu wird es dem SIR erlaubt,
Drittmittel – beispielsweise aus Forschungsprogrammen – zu seiner Finanzierung zu
verwenden und die Vergütung für das Erstellen von Gutachten nach
privatwirtschaftlichen Kriterien selbst festzulegen. Bisher unterstand das Institut in
dieser Angelegenheit der Gebührenverordnung des Bundes. Der Bundesrat seinerseits
soll jeweils für vier Jahre die strategischen Ziele für das SIR festlegen. Der
Aufgabenbereich des Instituts bleibt durch die Gesetzesrevision unangetastet. Im
Parlament war das Geschäft unbestritten; der Ständerat hiess den Entwurf des
Bundesrates im Sommer 2018 einstimmig gut und der Nationalrat stimmte im Herbst
desselben Jahres ebenfalls einstimmig zu. Beide Räte verabschiedeten das Gesetz in
der Schlussabstimmung am Ende der Herbstsession einstimmig. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Äussere Sicherheit

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat die Vorlage zur Verstärkung des strafrechtlichen
Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität in die
Vernehmlassung, die unter anderem das Übereinkommen und das Zusatzprotokoll des
Europarats zur Verhütung des Terrorismus im Schweizer Recht umsetzen wird.
Zusammen mit der Vorlage zu präventiven polizeilichen Massnahmen und dem
Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und
gewalttätigem Extremismus, der Präventionsmassnahmen in allen
Gesellschaftsbereichen beinhaltet, bildete die vorliegende Anpassung des Strafrechts
die Grundlage, damit Justiz und Polizei die Gefahr eines terroristischen Anschlags in
der Schweiz besser vermindern können.
Mit dem Entwurf wollte der Bundesrat erstens das Verbot, Terroristinnen und
Terroristen anzuwerben und auszubilden sowie Reisen mit dem Ziel einer
terroristischen Straftat – sogenannte Dschihadreisen – anzutreten, das bisher im
befristeten Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und
«Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen verankert war, in Form einer
neuen Strafbestimmung ins ständige Recht überführen. Zweitens sollte in Erfüllung der
Motion 15.3008 die Bestimmung gegen organisierte Kriminalität (Art. 260ter StGB), die
bisher vor allem gegen mafiöse Organisationen gerichtet war, auch auf terroristische
Organisationen zugeschnitten werden, indem die Kriterien für das Vorliegen einer
kriminellen bzw. terroristischen Organisation angepasst werden. Damit einhergehen
sollte auch eine Erhöhung des entsprechenden Strafmasses von aktuell fünf auf neu
maximal zwanzig Jahre Freiheitsstrafe. Drittens sollte das Organisationsverbot von Art.
74 NDG so angepasst werden, dass die Strafandrohung mit jener des befristeten
Bundesgesetzes über das Verbot von «Al-Qaïda» und dem «Islamischen Staat»
übereinstimmt und die Strafverfolgung in die Zuständigkeit des Bundes gelegt wird.
Viertes Ziel war die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit in der
Rechtshilfe und bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. So wollte der
Bundesrat einerseits die internationale Rechtshilfe beschleunigen, indem unter
gewissen Voraussetzungen eine vorzeitige Übermittlung von Informationen und
Beweismitteln – d.h. ohne dass die betroffene Person informiert wird und damit
Beschwerde erheben könnte – ermöglicht werden sollte. Ausserdem sollte die
Einsetzung gemeinsamer Ermittlungsgruppen im Rechtshilfegesetz geregelt werden.

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 21.06.2017
KARIN FRICK
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Andererseits wollte er die Kompetenzen der Meldestelle für Geldwäscherei
dahingehend erweitern, dass sie auch ausländische Informationen über kriminelle
Gelder verarbeiten darf, ohne dass eine Verdachtsmeldung von der betroffenen
Schweizer Bank vorliegen muss.
Neu sollte bereits die Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen
Organisation, und zwar ohne Zusammenhang zu einer innerhalb der Organisation
begangenen Straftat, unter Strafe gestellt werden. Die ideologische Unterstützung oder
die blosse Zugehörigkeit zu einer kriminellen oder terroristischen Organisation, wie von
den kantonalen Strafverfolgungsbehörden und der Bundesanwaltschaft gefordert,
wollte der Bundesrat dagegen nicht verbieten. Die Regierung lehne ein
Gesinnungsstrafrecht ab, wurde Justizministerin Simonetta Sommaruga in der Presse
zitiert. Dennoch sei die Botschaft klar, so Sommaruga weiter: «Die Schweiz ist kein
sicherer Hafen für Terroristen und ihre Unterstützer.» 2

Nachdem die Vorlage in der Vernehmlassung insgesamt sehr gut angekommen war – von
60 Teilnehmenden hatten nur drei das Vorhaben abgelehnt –, wies die Botschaft des
Bundesrates zur Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarats
zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie zur
Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und
organisierte Kriminalität keine grundlegenden Unterschiede zum Vorentwurf auf. Der
Bundesrat verabschiedete sie Mitte September 2018 zuhanden des Parlaments. Der
Kern der Vorlage war die Einführung einer neuen Strafbestimmung, die das Vorfeld von
geplanten terroristischen Handlungen abdeckt, indem sie konkret die Anwerbung und
Ausbildung von Terroristinnen und Terroristen, das Reisen für terroristische Zwecke
und die entsprechende Finanzierung unter Strafe stellt. Über die Anforderungen der
Abkommen des Europarats hinaus beinhaltete der Entwurf zudem die Revision der
Strafnorm gegen kriminelle Organisationen (Art. 260ter StGB), sodass neu auch
terroristische Organisationen davon erfasst werden und bei Verstoss höhere Strafen
drohen. Des Weiteren waren auch Anpassungen im Rechtshilfe- und im
Geldwäschereigesetz angedacht, wobei letztere insbesondere die
Terrorismusfinanzierung erschweren und damit auch der entsprechenden Kritik der
GAFI begegnen sollten. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2018
KARIN FRICK

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2019 als Erstrat mit dem
Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des
Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll
sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus
und organisierte Kriminalität. Das Übereinkommen verbietet einerseits Dschihad-
Reisen sowie die Rekrutierung und Ausbildung von Terroristinnen und Terroristen und
strebt andererseits Verbesserungen in der internationalen Zusammenarbeit in den
Bereichen Rechtshilfe und Auslieferung an. Die Umsetzung dieser Bestimmungen macht
eine Anpassung des schweizerischen Strafrechts und weiterer Gesetze notwendig. Die
Kantonskammer trat oppositionslos auf das Geschäft ein, gab sodann aber mit 33 zu 12
Stimmen einem Einzelantrag Rieder (cvp, VS) auf Rückweisung des Geschäfts an die
Kommission statt. Damit wurde die SiK-SR beauftragt, das Geschäft unter Einbezug
eines Mitberichts der RK-SR erneut zu beraten. Da das Geschäft mit dem Ziel der
Terrorismusbekämpfung zwar unbestritten die Sicherheitspolitik, mit der Umsetzung im
Strafrecht aber auch die traditionelle Domäne der Rechtskommission betreffe, handle
es sich um eine «Schnittstellenproblematik» zwischen den beiden Kommissionen,
waren sich sowohl SiK-Berichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) als auch Antragssteller
und RK-Mitglied Rieder einig. Die ständerätliche Rechtskommission solle die
strafrechtlichen Massnahmen unter dem Aspekt des Rechtsschutzes, u.a. des
Grundrechts- und des Menschenrechtsschutzes, der Bürgerinnen und Bürger
beurteilen, und so das Gesamtbild der Vorlage ergänzen. Stein des Anstosses war die
Kritik des Anwaltsverbands gewesen, dass mit der angedachten Dynamisierung der
Rechtshilfe die Staatsanwältinnen und -anwälte künftig vorzeitig und ohne richterliche
Überprüfung Informationen an ausländische Ermittlungsbehörden weitergeben dürften,
und zwar nicht nur bei Terrorismus, sondern auch bei anderen Straftaten, die
Rechtshilfe erlauben. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2019
KARIN FRICK
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Rechtshilfe

Insbesondere der Fall des früheren philippinischen Staatschefs Marcos hatte auch dem
Bundesrat vor Augen geführt, dass das gültige Rechtshilfeverfahren in Strafsachen
durch die Ausschöpfung sämtlicher kantonaler und eidgenössischer Rechtsmittel in
nicht akzeptabler Weise verschleppt werden kann. Er beauftragte deshalb anfangs Jahr
das EJPD mit der Ausarbeitung eines Entwurfs für die Revision des Bundesgesetzes
über die internationale Rechtshilfe und des Rechtshilfevertrags mit den USA.
Namentlich durch eine Neuformulierung der zulässigen Rechtsmittel und durch
zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten des Bundesamtes für Polizeiwesen soll eine
Straffung des Verfahrens erzielt werden. Einen anderen Weg zur
Verfahrensbeschleunigung brachte Nationalrat Scheidegger (fdp, SO) in die Diskussion
ein. Er regte mit einem vom Rat überwiesenen Postulat an, dass der Bundesrat mit
Entwicklungsländern Staatsverträge nach dem Vorbild des Rechtshilfeabkommens mit
den USA abschliessen soll. 5

POSTULAT
DATUM: 23.03.1990
HANS HIRTER

Mit einer Motion verlangte Nationalrätin Dormann (cvp, LU) einerseits eine Ausdehnung
der von der Schweiz gewährten internationalen Rechtshilfe auf hierzulande nicht
strafbare Fiskal- und Währungsdelikte wie etwa Steuerhinterziehung oder
Devisenexporte. Zum anderen forderte sie eine Beschleunigung der Verfahren,
insbesondere durch eine Verlagerung der Kompetenzen von den Kantonen auf das
Bundesamt für Polizeiwesen. Der Bundesrat sprach sich – auch unter Berufung auf
bisherige Parlamentsentscheide – gegen den ersten Teil der Motion aus und verwies
beim zweiten Teil auf die bereits vorliegenden Vorschläge einer von ihm eingesetzten
Expertenkommission, welche weitgehend in dieselbe Richtung zielen. Der Nationalrat
folgte dem Vorsteher des EJPD und überwies den Vorstoss als Postulat. An einer Tagung
der Aktion «Schweiz ohne Fluchtgelder» informierte der Vizedirektor des Bundesamtes
für Polizeiwesen, Pierre Schmid, über den Stand der Vorarbeiten zu einer Revision des
Rechtshilfegesetzes. Als wesentliches Element ist eine Verfahrensbeschleunigung
vorgesehen, welche durch eine Reduktion der Anzahl Rekursmöglichkeiten während des
Verfahrens und einer restriktiveren Definition der Beschwerdelegitimation erreicht
werden soll. 6

MOTION
DATUM: 16.12.1992
HANS HIRTER

Der Bundesrat schickte im Mai Vorschläge einer Expertenkommission für eine Revision
der Regelung des Verfahrens bei der internationalen Rechtshilfe in die
Vernehmlassung. Das Ziel einer Beschleunigung des Verfahrens soll insbesondere
dadurch erreicht werden, dass die Einsprachemöglichkeiten auf die Schlussverfügung
über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe beschränkt werden. Damit könnte
eine jahrelange Blockierung der Ermittlungsarbeit durch Einsprachen auf
verschiedenen Stufen, wie dies beispielsweise im Fall des philippinischen Staatschefs
Marcos geschehen ist, verhindert werden. Auf eine Zentralisierung des Verfahrens
möchten die Experten hingegen verzichten. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.05.1993
HANS HIRTER

Im Zusammenhang mit der Aufdeckung von italienischen Schmiergeldskandalen
entstand in der Schweiz eine Kontroverse über die Gewährung von internationaler
Rechtshilfe in Bestechungsfällen. Voraussetzung für die Gewährung von Auskünften
und die Aufhebung des Bankgeheimnisses ist die Strafbarkeit entsprechender Delikte in
der Schweiz. Diese ist bei Geldzahlungen an Privatpersonen – dazu gehören auch
Politiker, solange sie kein öffentliches Amt innehaben – nicht gegeben. Inwiefern die
Bestechung ausländischer Beamter strafbar ist, muss, nach einem Rekurs der Tessiner
Staatsanwältin del Ponte, das Bundesgericht entscheiden. Die Beamtenbestechung ist
in der Schweiz zwar verboten; die Rekurskammer des Appellationsgerichts des Kantons
Tessin hatte jedoch eine Beschwerde von Bankiers gegen die Aufhebung des
Bankgeheimnisses mit dem Argument gutgeheissen, dass damit nur die Bestechung
schweizerischer Beamter gemeint sei. 8

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 04.10.1993
HANS HIRTER
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Ende März legte der Bundesrat die Botschaft für eine Revision des Rechtshilfegesetzes
von 1981 sowie des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA zur gegenseitigen
Rechtshilfe vor. Die Revision hat vor allem eine Vereinfachung und Beschleunigung der
Verfahren zum Ziel. Hauptsächliche Massnahmen dazu sind eine Reduktion der
möglichen Rechtsmittel und eine Beschränkung der Beschwerdelegitimation auf
persönlich und unmittelbar Betroffene. Grundsätzlich soll den Rechtsmitteln keine
aufschiebende Wirkung mehr zukommen. Die Anfechtbarkeit von Entscheiden bis vor
Bundesgericht soll auf die Schlussverfügung über die Gewährung und den Umfang der
Rechtshilfe beschränkt werden; gegen den Eintretensentscheid wäre hingegen keine
Einsprache mehr möglich. Auf eine Zentralisierung der Verfahren bei einer Bundesstelle
möchte der Bundesrat aus föderalistischen Gründen verzichten. Er schlägt jedoch für
Verfahren, die mehrere Kantone betreffen, eine einheitliche Regelung für alle Kantone
sowie grössere Kompetenzen des Bundesamtes für Polizeiwesen vor. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.1995
HANS HIRTER

Die Entwicklungshilfeorganisation «Erklärung von Bern» kritisierte den Vorschlag als
ungenügend. Insbesondere bemängelte sie, dass die Gewährung von Rechtshilfe auch in
Zukunft an die Strafbarkeit eines Verhaltens in der Schweiz gebunden ist; damit bleiben
Steuerhinterziehung (nicht aber Steuerbetrug) und Verstösse gegen nationale
Kapitalexportrestriktionen ausgeklammert. Kritik kam aber auch von den
Untersuchungsbehörden, welche befürchteten, dass die neue Prozedur immer noch zu
langsam für eine effektive Verbrechensbekämpfung sein werde. Der Staatsanwalt des
Kantons Genf forderte, zumindest für die Auslieferung von Bankauszügen und anderen
Dokumenten sämtliche Einsprachemöglichkeiten abzuschaffen. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.10.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte der bundesrätlichen Vorlage in der Dezembersession zu. Ein
Antrag der Linken, auch Rechtshilfebegehren im Zusammenhang mit
Steuerhinterziehung und Kapitaltransfers (sogenannte Fluchtgelder) zuzulassen, wurde
mit 100:62 Stimmen abgelehnt. Ein Antrag der vorberatenden Kommission, den
Untersuchungsrichtern zu gestatten, beschlagnahmte Dokumente von
Geheimnisträgern wie Anwälten und Banken auch ohne Rechtshilfebegehren an
ausländische Richter auszuliefern, fand ebenfalls keine Mehrheit. Bei der Ausgestaltung
des Rekursrechts setzte sich die Version des Bundesrates durch, die
Einspracheberechtigung auf direkt und persönlich Betroffene zu beschränken; der
Antrag, den Banken bei Rechtshilfegesuchen gegen ihre Kunden explizit das
Rekursrecht abzuerkennen, blieb jedoch in der Minderheit. Die Reduktion der
Rekursmöglichkeiten wurde gutgeheissen. Bis vor Bundesgericht weiterziehbar soll aber
nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagen die Schluss-, sondern die Eintretensverfügung
sein. Der Nationalrat verspricht sich davon eine Beschleunigung, da die Bearbeitung
eines Gesuches während der Behandlung des Rekurses, welchem keine aufschiebende
Wirkung mehr zukommt, weitergeführt werden kann. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.1995
HANS HIRTER

Die Revision des Rechtshilfegesetzes von 1981 sowie des Bundesgesetzes zum
Staatsvertrag mit den USA zur gegenseitigen Rechtshilfe konnte im Berichtsjahr
verabschiedet werden. Auch im Ständerat war Eintreten unbestritten. In der
Detailberatung hielt er sich, wie bereits die grosse Kammer, weitgehend an den
Vorschlag des Bundesrates. Er entschied sich in bezug auf den Zeitpunkt von
Einsprachemöglichkeiten gegen den Nationalrat und sprach sich für die vom Bundesrat
vorgeschlagene Beschränkung der Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht auf
die Schlussverfügung – und nicht auf den Eintretensentscheid – aus. Einen Antrag Marty
(fdp, TI), der zur Beschleunigung der Verfahren vorschlug, dass diese Beschwerde unter
Auslassung der kantonalen Instanzen direkt ans Bundesgericht zu richten sei, lehnte der
Rat mit Stichentscheid des Präsidenten ab. Auch Bundesrat Koller hatte dies als nicht
sinnvoll bezeichnet, da daraus eine Überbelastung des Bundesgerichts entstehen
würde. Dieses hätte nicht nur bedeutend mehr Beschwerden zu beurteilen als heute, es
könnte sich zudem nicht mehr auf die verfahrensmässigen Aspekte konzentrieren,
sondern müsste sich auch materiell mit allen Fällen auseinandersetzen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER

01.01.90 - 01.01.20 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



In der Differenzbereinigung fügte sich der Nationalrat dem Entscheid, dass das
Weiterziehen von Einsprachen bis vor das Bundesgericht nur für die Schlussverfügung
zulässig sein soll. Die Kommissionsmehrheit hatte den Vorschlag von Ständerat Marty
übernommen, dabei die kantonalen Rekursinstanzen zu überspringen; sie unterlag
jedoch im Plenum mit 89 zu 57 Stimmen. In der Schlussabstimmung enthielten sich im
Nationalrat die Sozialdemokraten und die meisten Grünen der Stimme. Die SP
begründete ihren Protest mit dem ihrer Ansicht nach noch unzureichenden Abbau der
Rekursmöglichkeiten und dem Verzicht auf den Einbezug der Steuerhinterziehung als
rechtshilfefähiges Delikt.
Der Bundesrat setzte das neue Gesetz auf den 1. Februar 1997 in Kraft. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.10.1996
HANS HIRTER

Bundesrat Koller und der französische Justizminister Toubon unterzeichneten am 28.
Oktober ein bilaterales Abkommen zur Vereinfachung der gegenseitigen Rechtshilfe.
Dieses erlaubt es, Rechtshilfegesuche direkt an die beteiligten Behörden zu richten;
bisher mussten sie auf diplomatischem Weg über die Ministerien übermittelt werden.
Mit Deutschland und Österreich waren analoge Zusatzvereinbarungen zum
Europäischen Rechtshilfeübereinkommen bereits früher abgeschlossen worden, mit
Italien sollen Verhandlungen über eine entsprechende Regelung 1997 aufgenommen
werden. 14

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 31.12.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte dem Parlament das im Vorjahr zwischen den Justizministern
Frankreichs und der Schweiz ausgehandelte bilaterale Abkommen über
Vereinfachungen beim Vollzug der gegenseitigen Rechtshilfe zur Ratifizierung vor. Der
Ständerat nahm diese in der Wintersession vor. 15

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.12.1997
HANS HIRTER

Als Zweitrat ratifizierte auch der Nationalrat einstimmig und diskussionslos das
zwischen Frankreich und der Schweiz ausgehandelte Abkommen über Vereinfachungen
beim Vollzug der gegenseitigen Rechtshilfe. 16

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 10.03.1998
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte dem Parlament zwei im Vorjahr mit Ecuador und Peru
abgeschlossene Verträge über die gegenseitige Rechtshilfe vor. Es handelt sich dabei
um die ersten umfassenden Rechtshilfeabkommen mit lateinamerikanischen Staaten.
Beide Parlamentskammern vollzogen die Ratifizierung diskussionslos und ohne
Gegenstimmen. 17

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 24.09.1998
HANS HIRTER

Besondere Probleme zeigten sich bei den seit 1986 blockierten Gelder des
haitianischen ex-Diktators Jean-Claude Duvalier. Da Haiti nicht in der Lage war, eine
korrekte Strafuntersuchung als Voraussetzung für die Rechtshilfe einzuleiten, hatte der
Bundesrat 2002, gestützt auf seine Verfassungskompetenz zum Schutz des Ansehens
der Schweiz, die Gelder im Wert von rund 7 Mio Fr. weiterhin blockiert und diesen
Beschluss 2005 um zwei Jahre und für ein letztes Mal im August 2007 um ein Jahr
verlängert. Da trotz technischer Hilfe der Schweiz Haiti weiterhin nicht in der Lage
scheint, ein Gerichtsverfahren gegen Duvalier durchzuführen, dessen Urteil die
Voraussetzung für die Übergabe der Gelder an Haiti wäre, besteht die Gefahr, dass die
blockierten Gelder im Herbst 2008 an den in Frankreich im Asyl lebenden Duvalier
zurückerstattet werden müssen. In seiner Antwort auf eine Interpellation Gysin (sp, BS)
erklärte der Bundesrat, dass er zur Zeit abklären lasse, ob zur zukünftigen Verhinderung
solcher Fälle die schweizerische Rechtsordnung angepasst werden müsse. Als mögliche
Lösung wurde in den Medien die Praxis Österreichs und Liechtensteins angeführt, die in
solchen Fällen eigene Untersuchungen über das deliktische Zustandekommen von
Vermögen durchführen. 18

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 23.08.2005
HANS HIRTER
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Der Nationalrat überwies im Einverständnis mit dem Bundesrat eine Motion Baumann
(svp, TG; Mo. 06.3240), welche verlangt, dass bei der Blockierung von
Vermögenswerten im Rahmen der internationalen Rechtshilfe periodisch die
Berechtigung der Fortführung der Blockierung überprüft wird. Er stimmte ebenfalls
einer Motion seiner WAK (Mo. 06.3005) zu, die den Bundesrat auffordert, mit einer
Revision die entsprechenden Rechts- und Amtshilfegesetze so auszugestalten, dass sie
genauere Definitionen der rechtsstaatlichen Anforderungen an die Gesuchsstaaten
und eine restriktive Regelung für die Untersuchungsaktivitäten ihrer Behörden in der
Schweiz enthalten. Er überwies ferner ein Postulat Gutzwiller (fdp, ZH; Po. 07.3459) für
einen Bericht, der darüber Auskunft geben soll, wie die Schweiz sicherstellen kann, dass
bei der Rückgabe von blockierten Geldern von ehemaligen Staatschefs an immer noch
undemokratische Staaten wirklich die Allgemeinheit und nicht nur die neuen
Machthaber davon profitieren. 19

MOTION
DATUM: 05.10.2007
HANS HIRTER

Der Ständerat lehnte die im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motion Baumann (svp,
TG; Mo. 06.3240) für eine periodische Überprüfung der Berechtigung der Fortführung
der Blockierung von Vermögenswerten im Rahmen der internationalen Rechtshilfe ab.
Er anerkannte zwar das Anliegen als berechtigt, wertete es aber als überholt, da in der
Zeit seit der Einreichung des Vorstosses das Bundesstrafgericht entschieden hatte,
dass solche regelmässigen Überprüfungen durchgeführt werden müssen. Als unnötig
beurteilte die kleine Kammer auch eine im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motion
seiner WAK (Mo. 06.3005), welche eine genaue Definition der rechtsstaatlichen
Anforderungen an die Gesuchsstaaten bei der internationalen Rechtshilfe verlangte.
Diese Bedingungen seien nach Ansicht des Ständerates sowohl in den nationalen
Gesetzen als auch in den internationalen Abkommen mit genügender Präzision
formuliert. 20

MOTION
DATUM: 11.03.2008
HANS HIRTER

Die Auseinandersetzungen mit den USA über die Auslieferung von Kundendaten der UBS
veranlasste die FDP-Fraktion, mit einer Motion die Beschleunigung im Verfahren der
Internationalen Rechtshilfe zu fordern. Dies soll vor allem mit einer Beschränkung der
Einsprachemöglichkeiten geschehen. Der Nationalrat überwies diesen Vorstoss
einstimmig wie auch eine ähnliche, auf die Amtshilfe bezogene Motion Bischof (cvp, SO)
(Mo. 09.3319). Zustimmung fand auch eine Motion der BDP, welche verlangt, das
Rechtshilfegesetz sei in dem Sinne zu ändern, dass die Schweiz ausnahmsweise bei
allen Fiskaldelikten Rechtshilfe gewähren kann, wenn bei Verweigerung der Rechtshilfe
wichtige Interessen des Landes auf dem Spiel stehen. 21

MOTION
DATUM: 12.06.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat nahm zwei der drei Motionen zur internationalen Rechtshilfe an, die vom
Nationalrat bereits 2009 überwiesen worden waren. Die Annahme einer
Fraktionsmotion der FDP (Mo. 09.3056) sowie der Motion Bischof (cvp, SO) (Mo.
09.3319), die – im Zusammenhang mit der Auslieferung der Kundendaten der UBS an die
USA – beide eine Beschleunigung der internationalen Rechtshilfeverfahren forderten,
war unbestritten. Die Motion der BDP (Mo. 09.3326), die eine Revision des
Rechtshilfegesetzes verlangte, wurde hingegen abgelehnt mit der Begründung, dass die
Anpassungen im Bereich der Amtshilfe abgewartet werden sollen. 22

MOTION
DATUM: 10.06.2010
MARC BÜHLMANN

Für viel Wirbel sorgte 2010 die Affäre Polanski. Der Regisseur war im September 2009
in Auslieferungshaft genommen worden, weil gegen ihn aufgrund einer 1978
begangenen Vergewaltigung einer Minderjährigen in den USA ein Haftbefehl bestand.
Nach Hinterlegung einer Kaution wurde die Haft in Hausarrest umgewandelt. Die USA
stellten in der Folge ein Auslieferungsgesuch, dem der Bundesrat aber im Juli einen
abschlägigen Entscheid erteilte. Bundesrätin Widmer-Schlumpf begründete den
Entscheid mit Mängeln im Auslieferungsbegehren. 23

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.07.2010
MARC BÜHLMANN
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Die Räte befanden 2010 über das Bundesgesetz über die Rückerstattung
unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen, das
aufgrund eines Postulats Gutzwiller (fdp, ZH) aus dem Jahr 2007 verfasst wurde. Die
bisherige Praxis zur Abwehr unerwünschter Vermögenswerte stützte sich auf das
Geldwäscherei- und das Rechtshilfegesetz. Das bisherige Rechtshilfeverfahren griff
allerdings in Staaten ohne rechtsstaatliche Strukturen ins Leere und der Bundesrat
musste sich bisher bei der Sperrung von Geldern auf eine Verordnung stützen. Mit dem
neuen Gesetz sollte die Grundlage geschaffen werden, mit der Gelder ohne
strafrechtliche Verfolgung eingezogen werden und der Bevölkerung des Herkunftsstaats
zurückerstattet werden können. Der Ständerat stimmte dem Entwurf des Bundesrats
mit zwei Ergänzungen zu, die zum einen die Sperrdauer für die Vermögenswerte
verlängern und zum anderen als Ziel der Rückerstattung nicht nur die Verbesserungen
der Lebensbedingungen der Bevölkerung, sondern auch die Stärkung der
Rechtsstaatlichkeit festlegten. Im Nationalrat hatte der Nichteintretensantrag der SVP
keine Chance. In der anschliessenden Debatte wurden Minderheitsanträge sowohl der
Ratslinken, die NGOs stärker einbinden wollte, wie auch der Ratsrechten, der das
Gesetz insgesamt zu weit ging, abgelehnt. Im Ständerat wurde das Gesetz einstimmig
und im Nationalrat mit 161 zu 32 Stimmen verabschiedet. Es soll bereits Anfang 2011
Anwendung finden, um das blockierte Vermögen des haitianischen Ex-Diktators
Duvalier dem von einem schweren Erdbeben heimgesuchten Inselstaat
zurückzugeben. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2010
MARC BÜHLMANN

Die bereits genehmigten Doppelbesteuerungsabkommen sollen mit einer
Auslegungsklausel ergänzt werden, die es erlaubt, dass Amtshilfe auch geleistet werden
kann, wenn der Name der verdächtigen Person nicht genannt wird. Das Parlament
ermächtigte das EFD, die Klausel mit den betreffenden Staaten in geeigneter Form
bilateral zu vereinbaren. Im Regelfall würden aber Steuerpflichtige und Banken auch
künftig durch Namen und Adresse identifiziert. 25

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 06.04.2011
NADJA ACKERMANN

Auf der gesetzlichen Grundlage des 2010 angenommenen Bundesgesetzes über die
Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter
Personen hat das eidgenössische Finanzdepartement mit einer Klage an das
Bundesverwaltungsgericht die Rückerstattung der Duvalier-Gelder an Haiti in die Wege
geleitet. 26

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.05.2011
NADJA ACKERMANN

Das Parlament überwies eine Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Der Vorstoss
fordert die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage in der Form eine Bundesgesetzes
für bisher auf Artikel 184 Absatz 3 der Bundesverfassung gestützte Blockierungen von
Geldern gestürzter Potentaten. 27

MOTION
DATUM: 22.12.2011
NADJA ACKERMANN

Ein Rechtshilfeabkommen abgeschlossen wurde im Jahr 2012 hingegen mit Kolumbien.
Beide Räte stimmten dem Vertrag in der Sommersession zu. 28

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 15.06.2012
NADJA ACKERMANN

Der Ständerat hat in der Wintersession einstimmig einer zehnjährigen Verlängerung des
bis 2013 befristeten Bundesgesetzes über die Zusammenarbeit mit den internationalen
Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts
zugestimmt. Damit bleibt die Schweiz in der Lage, den internationalen Ad-hoc-
Gerichten in Ex-Jugoslawien und in Ruanda sowie deren Folgegerichten Rechtshilfe
leisten zu können. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2012
NADJA ACKERMANN

Die kleine Kammer überwies eine Motion Keller-Sutter (fdp, SG), welche den Bundesrat
beauftragt, ein Rechtshilfeabkommen mit Nigeria abzuschliessen. Das
Rechtshilfeabkommen soll es dem nigerianischen Staat ermöglichen, bei in der Schweiz
rechtskräftig verurteilten Personen nigerianischer Nationalität die Vermögenswerte in
Nigeria zu beschlagnahmen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, weil
er aufgrund der Korruption der nigerianischen Polizei die Zeit als noch nicht reif dazu
ansieht. 30

MOTION
DATUM: 11.12.2012
NADJA ACKERMANN
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Wenig Anlass zu Diskussionen gab eine Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender
Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Die beantragte Änderung sah vor, dass
das auf Ende 2013 befristete Bundesgesetz weitere zehn Jahre in Kraft bleiben soll,
damit die Zusammenarbeit der Schweiz mit den Gerichten für Ex-Jugoslawien und
Ruanda, dem Spezialgerichtshof für Sierra Leone und dem Internationalen
Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichte weiterhin geregelt ist. Nach dem
Ständerat brachte auch der Nationalrat keine Änderungsvorschläge an, worauf die
Vorlage in der Schlussabstimmung im Ständerat einstimmig und in der grossen Kammer
mit 187 zu 2 Stimmen verabschiedet wurde. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.2013
NADJA ACKERMANN

Bislang stützte sich der Bundesrat bei der Sperrung von Vermögenswerten auf das
verfassungsrechtlich verankerte Notrecht. Mit einem 2013 in die Vernehmlassung
geschickten Entwurf zu einem Gesetz über die Potentatengelder wollte der Bundesrat
nun eine klare Grundlage für die Sperrung und die Rückerstattung verbrecherisch
erworbener Vermögenswerte ausländischer Staatsmänner schaffen. Neben der
Kodifizierung der bisherigen Praxis sah der Entwurf eine beachtenswerte Neuerung vor:
Die Schweiz sollte auch ausserhalb des Rechtshilfegesuches dem Herkunftsstaat
Informationen über allfällige Bankkonten von gefallenen Potentaten liefern. Das
geplante Gesetz wäre das erste seiner Art weltweit. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.05.2013
NADJA ACKERMANN

Der Bundesrat wird vorerst kein Rechtshilfeabkommen mit Nigeria aushandeln.
Entgegen dem Ständerat lehnte der Nationalrat mit 85 zu 83 Stimmen knapp eine
Motion Keller-Sutter (fdp, SG), die vor allem den Kokainhandel bekämpfen wollte, ab.
Das Problem bestehe nicht in der gesetzlichen Grundlage, sondern in der Korruption in
Nigeria selbst. Aus diesem Grund sei es nicht angezeigt, zu diesem Zeitpunkt ein
Rechtshilfeabkommen abzuschliessen. 33

MOTION
DATUM: 11.06.2013
NADJA ACKERMANN

Im Jahr 2013 konnten die CHF 5 Mio. Duvalier-Gelder an Haiti zurückerstattet werden.
Die Angehörigen des ehemaligen Staatspräsidenten hatten keine Beschwerde gegen das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eingereicht. Auf drei Jahre weiterhin gesperrt
bleiben jedoch die CHF 760 Mio. aus Tunesien und Ägypten, die im Zuge des Arabischen
Frühlings auf Schweizer Bankkonten eingefroren worden waren. 34

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.12.2013
NADJA ACKERMANN

Die Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte
ausländischer, politisch exponierter Personen soll sich künftig auf eine gesetzliche
Grundlage stützen können. Im Mai 2014 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zu
einem entsprechenden Gesetzesentwurf, dessen Ausarbeitung auf eine im Kontext des
Arabischen Frühlings überwiesene Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurückging.
Hatte sich der Bundesrat bei den Vermögenssperrungen gegen Personen aus dem
Umfeld der gestürzten Präsidenten Ben Ali (Tunesien) und Mubarak (Ägypten) noch auf
die Verfassung gestützt, soll in Zukunft ein eigenes, die bisherige Praxis
zusammenfassendes Bundesgesetz die Voraussetzungen für die Anordnung der
Sperrung, Einziehung und Rückerstattung von Potentatengeldern regeln. Der
Gesetzesentwurf ist Teil der seit den 1980er Jahren laufenden, proaktiven
Rückerstattungspolitik und zielt unter anderem auf die Wahrung der Reputation des
schweizerischen Finanzplatzes und die Bekämpfung der Straflosigkeit. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.05.2014
NADJA ACKERMANN

Seit 2009 führte die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Gesellschaften mit
Sitz in der Schweiz, die mutmasslich in die kenianische Anglo-Leasing-Affäre verwickelt
waren. In dieser Geldwäschereiaffäre betrog der kenianische Staat durch Abschluss von
Verträgen mit unter anderem in der Schweiz ansässigen Tarnfirmen für überteuerte und
sogar fiktive Güter- und Softwarelieferungen die kenianischen Steuerzahler um
mindestens CHF 250 Mio. Nach dem Auffliegen des Skandals im Jahr 2004 begann die
Kenya Anti-Corruption Commission (KACC) ihre Ermittlungstätigkeit und bat die
Schweiz um Rechtshilfe. Nachdem die Bundesanwaltschaft bei ihren Ermittlungen
bereits Unterstützung aus England, Schottland und Jersey erhalten hatte, verlangte sie
nun 2014 ihrerseits die Unterstützung der kenianischen Justizbehörde. Kenia sollte
Rechtshilfe leisten, indem es gesammeltes Beweismaterial über mutmassliche
Bestechungszahlungen an kenianische Beamte der Schweizer Behörde übergäbe. Diese

ANDERES
DATUM: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN
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seit Jahren geforderte Datenauslieferung erfolgte im Juni 2014. 36

Mit einer im März 2018 eingereichten Motion verfolgte die RK-SR zwei Ziele: Erstens
sollen soziale Netzwerke rechtlich dazu verpflichtet werden, als Ansprechpartner für
die schweizerischen Behörden sowie zur einfacheren Einreichung von Beanstandungen
durch die Nutzerinnen und Nutzer eine Vertretung oder ein Zustelldomizil in der
Schweiz einzurichten. Zweitens soll die Schweiz auf internationaler Ebene aktiv werden,
um eine Lösung für das Problem der Rechtsdurchsetzung im Internet zu finden. Wie es
der Bundesrat beantragt hatte, stimmten im Mai bzw. Dezember 2018 beide Räte dem
Vorstoss stillschweigend zu. 37

MOTION
DATUM: 03.12.2018
KARIN FRICK

Strafrecht

Ende Januar 2014 reichte die GPK-SR eine parlamentarische Initiative (14.401) ein mit
dem Ziel, die Strafbestimmungen zur Verfolgung der organisierten Kriminalität in
Artikel 260ter StGB wirksamer zu gestalten. Im Rahmen ihrer Oberaufsicht über die
Strafverfolgungsbehörden war die GPK darauf aufmerksam geworden, dass neuere
Formen der organisierten Kriminalität entstanden waren, welche nicht unter Artikel
260ter StGB subsumiert werden können und dass insbesondere die Drahtzieher
mafiöser Organisationen mit der aktuellen Regelung nicht ausreichend verfolgt werden
können. Im Februar 2015 gab die RK-SR der Initiative Folge und verfasste gleichzeitig
eine eigene Motion (15.3008) mit demselben Ziel. Diese beauftragt den Bundesrat zu
prüfen, ob Anpassungen der Definition der kriminellen Organisation, der Tathandlungen
sowie der Strafdrohung angezeigt sind, um die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung des
organisierten Verbrechens zu vermindern. Obwohl aus Sicht des Bundesrates keine
Strafbarkeitslücke bestehe, erklärte er sich bereit, eine Optimierung der Strafnorm zu
prüfen. Nachdem in der Herbstsession der Ständerat die Motion einstimmig
angenommen hatte, fand sie in der Wintersession auch im Nationalrat mit 96 zu 83
Stimmen eine knappe Mehrheit. Der parlamentarischen Initiative stimmte die RK-NR im
November 2015 ebenfalls zu. 38

MOTION
DATUM: 10.12.2015
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2017 verlängerte der Ständerat die Frist für die parlamentarische
Initiative betreffend die Strafbestimmungen zur Verfolgung der organisierten
Kriminalität um zwei Jahre, wie es seine Rechtskommission beantragt hatte. Man wolle
mit den eigenen, parlamentarischen Arbeiten nicht dem Vorschlag des Bundesrates
vorgreifen, den dieser in Erfüllung der 2015 überwiesenen Motion 15.3008 zur
Anpassung von Art. 260ter StGB vorlegen muss. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2017
KARIN FRICK

Zwischenzeitlich war das Anliegen der parlamentarischen Initiative der GPK-SR,
wirksamere Strafbestimmungen zur Verfolgung der organisierten Kriminalität, vom
Bundesrat in den Entwurf zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen
Terrorismus und organisierte Kriminalität aufgenommen worden. Der Ständerat
verlängerte die Behandlungsfrist der Initiative in der Herbstsession 2019 daher um
weitere zwei Jahre, um die Umsetzung der Forderung in der bundesrätlichen Vorlage
abzuwarten. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2019
KARIN FRICK

Privatrecht

Der Bundesrat setzte seine Bestrebungen für eine Modernisierung des Internationalen
Privatprozessrechts fort. Er beantragte dem Parlament die Ratifizierung von vier
Haager Übereinkommen zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe im Bereich
von Zivil- und Handelssachen. Diese von der Schweiz 1985 unterzeichneten Abkommen
sollen bestehende teilweise veraltete Regelungen ablösen. 41

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 08.09.1993
HANS HIRTER
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Das Parlament ratifizierte vier Übereinkommen zur Verbesserung der internationalen
Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen. 42

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 09.06.1994
HANS HIRTER

Nationalrat Carlo Sommaruga (sp, GE) reichte während der Sondersession im April 2016
eine parlamentarische Initiative ein, mit der er im Gesetz eine klare Unterscheidung
zwischen Prozessanwältinnen und -anwälten einerseits und Geschäftsanwältinnen
und -anwälten andererseits verlangte. Niemand solle beide Tätigkeiten gemeinsam
ausüben dürfen und nur Prozessanwälte sollten durch das Berufsgeheimnis geschützt
werden. Laut Sommaruga hätten die Panama Papers gezeigt, dass es die doppelte
Funktion als Prozess- und Geschäftsanwalt oder -anwältin leicht mache, sich auf das
Berufsgeheimnis zu berufen, um vor Straf-, Zivil- oder Verwaltungsbehörden nicht über
Sachverhalte aussagen zu müssen. Bei ihrer Vorprüfung kam die RK-NR zum Schluss,
dass das Anliegen zu vage und nur schwer bzw. gar nicht umsetzbar sei, da in der
Schweiz die meisten Anwältinnen und Anwälte gleichzeitig eine
Rechtsberatungstätigkeit und eine Rechtsvertretungsfunktion ausübten. Sie beantragte
ihrem Rat deshalb, der Initiative keine Folge zu geben. Die grosse Kammer folgte diesem
Antrag und sprach sich mit 137 zu 51 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Initiative
aus. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
ELIA HEER

Grundrechte

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, den Bundesbeschluss über die
Zusammenarbeit der Schweiz mit den Internationalen Gerichten zur Verfolgung von
schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts um weitere fünf Jahre
zu verlängern. Der ursprüngliche Beschluss stammt aus dem Jahr 1995 und war bereits
2003 um fünf Jahre verlängert worden. Er erlaubt die Kooperation der Schweiz mit den
Gerichten, die in den neunziger Jahren vom Sicherheitsrat der UNO zur Verfolgung und
Beurteilung der Menschenrechtsverletzungen in den Konflikten in Ex-Jugoslawien und
Ruanda geschaffen worden waren. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2007
HANS HIRTER

Das Parlament verabschiedete in der Sommersession die Verlängerung der
Zusammenarbeit der Schweiz mit den Internationalen Gerichten zur Verfolgung von
schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts um weitere fünf Jahre.
Im Ständerat erfolgte die Zustimmung einstimmig, im Nationalrat gegen den Widerstand
der SVP. 45

ANDERES
DATUM: 13.06.2008
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Ratifizierung des Zweiten
Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe im
Strafrecht. Dieses 2001 beschlossene Protokoll beabsichtigt primär eine Anpassung des
Übereinkommens an die Entwicklung der Kriminalitätsformen aber auch der
Ermittlungsmethoden (z.B. Einvernahme mittels Videokonferenzen). Eine wesentliche
Neuerung ist die Ausweitung der Rechtshilfe auf Delikte, welche durch
Verwaltungsbehörden geahndet werden können. Das Zusatzprotokoll, das sich
weitgehend auf entsprechende Entwicklungen der Rechtshilfe innerhalb der EU stützt,
bringt für die Schweiz in der Praxis wenig Veränderungen, da diese Regelungen bereits
in die bilateralen Rechtshilfeabkommen mit den Nachbarstaaten aufgenommen worden
sind. Der Nationalrat hiess in der Wintersession das Zusatzprotokoll diskussionslos
gut. 46

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 03.12.2003
HANS HIRTER

Wie der Nationalrat im Vorjahr, genehmigte nun auch der Ständerat das Zweite
Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe im
Strafrecht diskussionslos. 47

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.03.2004
HANS HIRTER
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Nach den Terroranschlägen in den USA vom 11.9.2001 hatte der Bundesrat mit den USA
eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus und seiner Finanzierung
vereinbart (so genanntes Operative Working Arrangement, OWA). Am 12. Juli des
Berichtsjahres schloss die Schweiz mit den USA ein Abkommen über die polizeiliche
Zusammenarbeit in diesem Bereich ab, und der Bundesrat beantragte dem Parlament
dessen Genehmigung. Dieses ersetzt das OWA und ergänzt den Staatsvertrag über die
gegenseitige Rechtshilfe aus dem Jahre 1973. 48

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.09.2006
HANS HIRTER

Das Parlament hiess das im Vorjahr von der Landesregierung mit den USA
abgeschlossene Übereinkommen über eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des
Terrorismus und seiner Finanzierung gut. Im Nationalrat, der das Geschäft zuerst
behandelte, hatten die Grünen einen Nichteintretensantrag gestellt. Da die USA bei der
Bekämpfung des Terrorismus die Menschenrechte nicht einhalten und in Gefängnissen
wie Guantanomo die Folter einsetzen würden, dürfe die Schweiz in diesem Bereich
nicht mit diesem Staat zusammenarbeiten. Die Fraktionssprecherin der SP bekundete
für diese Argumente der Grünen grosses Verständnis. Sie beantragte, auf das
Abkommen, gegen das man materiell an sich nichts einzuwenden habe, zwar
einzutreten, die Beratungen aber zu sistieren, bis die USA den Nachweis erbracht
haben, dass sie ihre Politik geändert haben und alle rechtsstaatlichen und
menschenrechtlichen Vorgaben erfüllen. Der grüne Nichteintretensantrag wurde mit
146 zu 26 und der sozialdemokratische Sistierungsantrag mit 111 zu 60 Stimmen
abgelehnt. Der Nationalrat nahm das Übereinkommen anschliessend gegen die Stimmen
der Linken an. Auch im Ständerat, der in der Schlussabstimmung das Übereinkommen
mit 33 zu 3 Stimmen bei 6 Enthaltungen verabschiedete, äusserten Bonhôte (sp, NE)
und Marty (fdp, TI) Kritik an den Ermittlungsmethoden der USA. 49

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 22.06.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies diskussionslos eine Motion Glanzmann (cvp, LU) für eine
rasche Unterzeichnung der Cybercrime-Konvention des Europarates. Diese
vereinfacht die internationale Rechtshilfe bei der Ermittlung von Verbrechen, die im
Internet begangen worden sind. Der Ständerat überwies eine Motion Burkhalter (fdp,
NE; Mo. 08.3100) und ein Postulat Frick (cvp, SZ; Po. 08.3101), welche einen Bericht
über die effizientesten Möglichkeiten zur Bekämpfung der Internetkriminalität und
darauf aufbauend eine nationale Strategie dazu fordern. 50

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Die Debatte um den US-Abhörskandal erhielt erneut Aufwind, als das deutsche
Nachrichtenmagazin Spiegel enthüllte, dass eine gemeinsame Einheit der CIA und NSA
unter dem Dach der amerikanischen UNO-Mission in Genf gezielt Abhöraktionen
durchgeführt hatte. Diverse Politiker forderten eine Protestnote an die US-Botschaft.
Das EDA wollte jedoch keine Retorsionsmassnahmen ergreifen und der Bundesrat
betonte, dass kein direkter Datenaustausch zwischen dem Nachrichtendienst des
Bundes (NDB) und der NSA stattfände. Die Bundesanwaltschaft eröffnete ihrerseits mit
der Genehmigung des Bundesrates ein Strafverfahren gegen Unbekannt. Gleich zu
Beginn dämpfte Bundesanwalt Lauber jedoch die Erwartungen: Aus solchen
Ermittlungen Erkenntnisse zu gewinnen, sei schwierig, weil sich Staaten in politischen
Delikten generell keine Rechtshilfe leisteten. Durch diese Enthüllungen wurde einer
bisher kaum beachteten Bestimmung im Entwurf des Nachrichtendienstgesetzes
erstmals Aufmerksamkeit geschenkt: Laut dem Gesetzesentwurf soll der Austausch mit
ausländischen Geheimdiensten ohne Zustimmung des Bundesrates möglich werden
(Art. 10 NDG). 51

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.09.2013
NADJA ACKERMANN

01.01.90 - 01.01.20 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Kriminalität

Die Ergänzung des Strafrechts um den Begriff der «kriminellen Vereinigung» wurde
auch von der kleinen Kammer als notwendig für die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens beurteilt. Sie überwies deshalb oppositionslos eine Motion des
Nationalrats, welche vom Bundesrat die rasche Ausarbeitung von entsprechenden
Bestimmungen fordert. 52

MOTION
DATUM: 19.03.1990
HANS HIRTER

Für eine Stärkung der internationalen Bekämpfung der Geldwäscherei beschloss der
Arbeitskreis Massnahmen zur Geldwäschereibekämpfung (GAFI) eine Revision seiner
Empfehlungen. So sollen neu die Meldestellen, über welche jedes GAFI-Mitglied
verfügen muss und welche sich 1995 zur Egmont-Gruppe zusammengeschlossen haben,
auch Finanzinformationen austauschen. Das brachte die Schweizer Meldestelle Money
Reporting Office Switzerland (MROS) in die unangenehme Situation, aufgrund des
Bankkunden- und Amtsgeheimnisses als einzige nicht an diesem internationalen
Finanzinformationsaustausch teilnehmen zu können. Dies führte zu einer Drohung der
Egmont-Gruppe, dass die schweizerische Mitgliedschaft suspendiert würde, falls sie
nicht bis Juli 2012 den erforderlichen Gesetzgebungsprozess eingeleitet habe. Dieser
Forderung war der Bundesrat nachgekommen und er unterbreitete dem Parlament
einen entsprechenden Entwurf zu einer Änderung des Bundesgesetzes über die
Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
(Geldwäschereigesetz). Der Ständerat stimmte dem Entwurf noch in der Wintersession
einstimmig zu. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2012
NADJA ACKERMANN

Der durch die Finanzkrise schärfer hervorgetretene Zusammenhang zwischen
Steuerdelikten und Geldwäscherei führte zu einer Teilrevision der Empfehlungen der
Groupe d’action financière (GAFI) im Jahre 2012. Damit der Schweizer Finanzplatz
GAFI-konform bleibt und nicht für kriminelle Zwecke missbraucht werden kann, waren
verschiedene gesetzliche Anpassungen nötig. Zum einen wurde eine Revision des
Geldwäschereigesetzes (GwG) angestossen, welche die Schweizer Meldestelle MROS in
die Lage versetzen soll, die bei ihr vorhandenen Finanzinformationen ebenfalls mit
anderen Meldestellen austauschen zu können. Laut Entwurf soll die Weitergabe der
Informationen nicht durch Originaldokumente, sondern durch Berichte erfolgen. Auf
der Basis dieser Berichte kann die Partnerbehörde entscheiden, ob ein Strafverfahren
eröffnet und die Schweiz um Rechtshilfe ersucht werden solle. Die MROS soll ihrerseits
auch bei dritten Finanzintermediären, d.h. bei solchen, die nicht selber eine
Verdachtsmeldung erstattet haben, Informationen einfordern können. Dies jedoch nur
unter der Bedingung, dass ein Erkenntniszusammenhang mit einer bereits erstatteten
Meldung bestünde. Nachdem der Ständerat 2012 die geplanten Änderungen ohne
Anmerkung gutgeheissen hatte, schuf der Nationalrat im Frühjahr 2013 eine kleine
Differenz bezüglich der Gründe für eine Auskunftsverweigerung. So wollte der
Nationalrat zusätzlich im Gesetz verankern, dass die Schweizer Meldestelle auf das
Ersuchen einer ausländischen Behörde nicht eingeht, wenn die nationalen Interessen
oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigt würde. Der Ständerat
stimmte diesem sogenannten Ordre-public-Vorbehalt zu, so dass die
Gesetzesänderung in der Schlussabstimmung im Nationalrat mit 135 zu 54 und im
Ständerat mit 43 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen wurde. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Die beschlossene Revision des Geldwäschereigesetzes stellte nur einen ersten Schritt
dar, auf den die Umsetzung weiterer GAFI-Empfehlungen zur Bekämpfung der
Geldwäscherei, der Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von
Massenvernichtungswaffen folgen, die unter anderem auch Steuerdelikte thematisieren
werden. Im Dezember 2013 verabschiedete der Bundesrat eine entsprechende
Botschaft. Der Entwurf sah Anpassungen in folgenden sieben Themenbereichen vor:
Transparenz von juristischen Personen und Inhaberaktien, Pflichten von
Finanzintermediären, Klärung des Begriffs der politisch exponierten Personen (PEP),
Qualifizierung von schweren Steuerdelikten als Vortat zur Geldwäscherei, Verbot von
Barzahlungen von über CHF 100'000, Stärkung der Wirksamkeit von
Verdachtsmeldungen und schliesslich Sanktionen im Bereich der
Terrorismusfinanzierung. Die Vorlage wird im kommenden Jahr in den Räten behandelt
werden. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN
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